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§ 4 B-BSG Festlegung von
Maf3nahmen
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1. (1)Der Dienstgeber hat die fur die Sicherheit und Gesundheit der Bediensteten bestehenden Gefahren zu
ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind die Grundsatze der Gefahrenverhitung gemal3 8 7 anzuwenden.
Insbesondere sind dabei zu ber(cksichtigen:

1. 1.die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstatte,

2.die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln,

3.die Verwendung von Arbeitsstoffen,

4.die Gestaltung der Arbeitsplatze,

5.die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgange und deren Zusammenwirken,
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6.die Gestaltung der Arbeitsaufgaben und die Art der Tatigkeiten, der Arbeitsumgebung, der Arbeitsablaufe
sowie der Arbeitsorganisation und
7. 7.der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Bediensteten.

2. (2)Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sind auch besonders gefahrdete oder schutzbedurftige
Bedienstete sowie die Eignung der Bediensteten im Hinblick auf Konstitution, Kérperkrafte, Alter und
Quialifikation (8 6 Abs. 1) zu berlcksichtigen. Insbesondere ist zu ermitteln und zu beurteilen, inwieweit sich an
bestimmten Arbeitsplatzen oder bei bestimmten Arbeitsvorgangen spezifische Gefahren fir Bedienstete ergeben
konnen, fur die ein besonderer Personenschutz besteht.

3. (3)Auf Grundlage der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren gemal3 Abs. 1 und 2 sind die durchzuftihrenden
Maflnahmen zur Gefahrenverhutung festzulegen. Dabei sind auch Vorkehrungen fiir absehbare
Betriebsstérungen und fur Not- und RettungsmalBnahmen zu treffen. Diese Mal3inahmen mussen in alle
Tatigkeiten und auf allen Fihrungsebenen einbezogen werden. SchutzmaBnahmen mussen soweit wie moglich
auch bei menschlichem Fehlverhalten wirksam sein.

4. (4)Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist erforderlichenfalls zu Gberprifen und sich andernden
Gegebenheiten anzupassen. Die festgelegten MalRnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu tGberprifen und
erforderlichenfalls anzupassen, dabei ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen anzustreben.

5. (5)Eine Uberpriifung und erforderlichenfalls eine Anpassung im Sinne des Abs. 4 hat insbesondere zu erfolgen:

1. 1.nach Unféllen,

2. 2.bei Auftreten von Erkrankungen, wenn der begriindete Verdacht besteht, daf sie arbeitsbedingt sind,

3. 2a.nach Zwischenfallen mit erhdhter arbeitsbedingter psychischer Fehlbeanspruchung,

4. 3.bei sonstigen Umstanden oder Ereignissen, die auf eine Gefahr fur Sicherheit oder Gesundheit der
Bediensteten schliel3en lassen,

5. 4.bei Einflhrung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren,

6. 5.bei neuen Erkenntnissen im Sinne des8 3 Abs. 2 und

7. 6.auf begriindetes Verlangen des Arbeitsinspektorates.

6. (6)Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der MaRnahmen sind erforderlichenfalls
geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren kdnnen auch die
Sicherheitsfachkrafte und Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner sowie sonstige geeignete Fachleute, wie
Chemikerinnen und Chemiker, Toxikologinnen und Toxikologen, Ergonominnen und Ergonomen, insbesondere
jedoch Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsychologen, beauftragt werden.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/b-bsg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/b-bsg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/b-bsg/paragraf/3
file:///

	§ 4 B-BSG Festlegung von Maßnahmen (Arbeitsplatzevaluierung)
	B-BSG - Bundes-Bedienstetenschutzgesetz


